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Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz 

Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 

 
 

1. Beschilderung von Feuerwehrzufahrten 

Feuerwehrzufahrten sind direkt an der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Verkehrsraum 

mit dem Hinweisschild D1 nach DIN 4066 zu kennzeichnen. Dieses muss mindestens die 

Abmessungen von 210 mm x 594 mm mit der Aufschrift: 

„Feuerwehrzufahrt" und „Landeshauptstadt Magdeburg" haben. 

Das Schild muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus gut sichtbar und erkennbar sein. 

 

Beispiel: 

 

 

Bei dieser Beschilderung handelt es sich um eine amtlich gekennzeichnete 

Feuerwehrzufahrt im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO. 

 

Sofern die Kennzeichnung der Feuerwehrzufahrt auf öffentlichen Flächen erforderlich ist, ist 

diese bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, Tiefbauamt der Landeshauptstadt 

Magdeburg, zu beantragen. 
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2. Verriegelungen im Zuge von Feuerwehrzufahrten 

Auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Magdeburg können in Abstimmung mit dem Amt für 

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ausschließlich nachfolgende Systeme 

zur Entriegelung von Sperreinrichtungen im Verlauf von Feuerwehrzufahrten zur Anwendung 

kommen: 

 

a) Dreikant des Überflurhydrantenschlüssels nach DIN 3223:2012-11 

b) Feuerwehrschließung (vgl. Technische Anschlussbedingungen Brandmeldeanlagen) 

c) Drehriegelverschluss nach DIN 14925:2020-11 

d) Chipkarte bzw. Transponder des Systems der Landeshauptstadt Magdeburg in 

Abstimmung mit dem Tiefbauamt Magdeburg, Sachgebiet Lichtsignalanlagen. 

 

 

3. Hinweise zur Ausführung von Feuerwehrzufahrten: 

Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 

DIN 4066:1997-07 Hinweisschilder für die Feuerwehr 

DIN 14090:2024-02 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken 


